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A. Allgemeines

§r Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr

Der am 27.05.1988 gegründete Verein {iihrt den Namen
TENNISCLUB ISSELßURG €.V. (Abk. TCI)

Er hat seinen Sitz in Isselburg und ist in das Vereinsregister Coesfeld unter
der VR-Nr.2549 eingetragen.

Der Verein besteht aus einer Tennis - und einer Bouleabteiluns-

Das ceschäftsjahr ist das Kalenderjahr4_

3.

l.

l.

L

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins

3.

Der Zweck des Vereins kt die Förderung des Sports und der Jugend auf breirer Grundlage.
Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke jm Sinne des Abschnitts
,.Steuerbeglinstigte Zwecke" der Abgabenordnung und zwar insbesondere dadürch. dass er
den Mitgliedem sein gesamtes Vermögen (Baulichkeiten, Sportanlagen. Geräte und
Ausstattung usw.) zur Verfügung stellt.

Der Vere;n ist selbstlos tätjg. Er verfolgt keine wirrschafttichen Interessen. Mittel des
Vereins dürfen nur fur satzungsmzißige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten.
mit Ausüahme des Auslagenersarzes oder der Aufuandsentschädigung
(Ehrenamtspauschale), keine Zuwendungen aus den Miteln des Vereins.

Es darfkeine Person durch Ausgaben, die deln Zweck fremd sind. oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Der Verein istpolithch und konfessionell neurral.

§ 3 Verbandsmitgliedschafte[

l. D€r Verein ist Mitglied im Sradtsportverband Isselburg
2. Der Verein ist Mitglied im Tennisverband N iederrhein (TVN)
3. Der Verein ist Milglied im Boule- und pdtanque Verband NRW

Er selbst uod seine Mitglieder unterwerfen sich der Satzungen und Bestimmungen dieser

B. Vereinsmitgliedschoft

4 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Ver€ins können natürliche undjur;stische peßonen werden.

Die Mitgliedschan wird durch Aufrahm€ erworben. Es ist ein Aufnahmeantras an den
Vcrein /u richlen. Der vorsrand lann die Aufnahme annehmen oder rerwehrei bis zu einer
endgültigen Bestätigung durch die M;rgliederversammtung.



MitderAufnahme erkeflnt das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der
jeweils gültigen Fassung an.

Ein Aufnahmeanspruch besteht.icht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet

§ 5 Arten der Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus:
. Aktiven Mitgliedern
. Passiven Mitgliedern. Ehrenmirgliedern

Aktive Mitglieder sind Mitglieder. die sämtliche Angebote des Vereins im Rahmen der
bestehenden Ordnungen nutzen können undoder am Spielbetrieb teilnehmen können.

Fürpassive Mitglieder steht die Förderung des Vere;ns durch Beit.ag;m Vordergrund. Sie
nutzen die sportlichen Angebote desVereins nicht.

Ehrenmitgl;eder sind von der Beitragspflicht befreit.Ihnen steht ein volles Stimmrechtzu.
Ehrenmitgl;ed€r werden durch Beschluss der Mitgliederveßammtung sewählr.

§ 7 Ausschluss aus dem Verein
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6 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endel. durch Aust.itt aus dem Verein (Kündigung). durch Ausschluss aus den Verein (§ ?). durch Tod
. durch Auflösung des Vereins

Der Auslritt aus dem Vere;n (Kündigung) erfolgt durch schri{iliche Erktärung gegenüber dem .
Vorstand. Der Austritt kann zum Ende eines Halbjahres (30.06.// 31.12.) unter Einhaltung
einer Künd igungsftist von 4 Wochen erklärt werden.

BeiBeendigung der Mitgliedschaft, gleich aus\yelchem Grund, erlöschen a e Ansprüche aus
dem Mitgljedschaftsverlältnis. Noch ausstehende Verpfl ichtungen aus dem
Milgliedschaftsverhältn;s, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon
unberührt. Ve.einseigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig
abzugelten. Dem ausaetenden Mitglied steht kein Anspruch aufRückzahlung überzahier
Beiträse zu.

Ein Ausschluss kann erfolgen w€nn ein Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seinen
Zahlungsve$flichtungen nicht nachkommt, grobe Versrößegegen die Satzung und
Ordnungen schuldhaftbegeht oder in grober Weise den Interessen des Vereins zuwiderhandelr.

Überden Ausschluss entsch€idet der Vorstand. Nur die Mirgliederversammlung kan, dies ändern.

Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das ber.offene Mi.gtied wjrksam.



C. Rechte und PJlichten der Mitglieder

§ 8 Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug

l. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Es können Aufnahmegebühren. Umlagen und
Gebühren für besondere Leistunsen des Vereins erhoben werden.

2. Die Höhe d€r Mitgliedsbeiträge, der Aufnahmegebühren, Umlagen und cebühren sowie die
FäUigkeit derjeweiligen Beträge bestimmt die Mitgtiederyersammlung durch Beschtuss.

3. Der Vorständ kann in begründeten Fällen denjeweiligen Beitrag ganz oder teitwehe ertassen oder
Stunden.

§ 9 MitgliederrechtemitrderjährigerVereinsmitglieder

l. Kinder bis zum 7. Lebensjahr und andere Personen, die ats geschäftsunQihig im Sinne der
Regelungen des BGH gel.en, können ihre Mitgliedenechte nicht persönljch ausüben. Diese
werden durch ihrc geserzlichen Vertrersr wahrgenommen.

2. Kinder und Jugendlichs zwischen dem ?. und 18. Lebensjahr ilben ihre Mirgliedenechte im
Verein persönlich aus.Ihre gesetzlichen Venretersind dagegen von derWahrnehmung
ausgeschlossen.

3. Mitglieder bis zum 16. Lebensjahr sindjedoch vom Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung ausgeschlossenen. Das Slimmrecht ka.n jedoch in der
Jügendversamrnlung im vollen Umfang ausgeübt werden.

§ l0 Ordnurgsgewalt des Vereitrs

. i. Jedes Mitglied ist verpflichtet. die Regetungen dieser Satzung sowie der Vereinsordnungen
zu beachten, einaihalten und insbesondere den Anweisungen und Entscheiduneen des iorstandes
oder dessen Beauftragten Folge zu leisien.

D. Die Organe des Vereins

§ ll Die Vereinsorgatr€ sind:

. DieMiigliederversammluns

. Der Voßtand
' Der Ehrenrat
. DieJugendversammlung

§ 12 Vergütung der Organmitglieder, Aufivendungsersatz, bezahlte
Mitarbeit

l. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtl;ch ausgeilbt soweit nicht
diese Satzung etwas anderes bestimmt.

2. Der Vorstand ist ermächrigtzur Erfiillung der satzungsgemaßen Zwecke Ve.tr:ige mir
Dritten abzuschließen.



3.

§ 13 Die ordentliche Mitgliederversammlung

l. Oberstes Organ des Vereins ist die Mirgtiederversammlung.

2. Die ordentliche M,tgliederversammtung findet einmal im Jahr statr.

3. Die ordentliche Mitgliederversamml;ng soll im ersten Hatbjahr einesjeden Katenderjahres
siattfinden. Sie ist vorn Vorständ unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unrer
Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen_ Die Kommunikation im Verein erfolst in
Ie\rrbrm minels I -Mail. Daßreltung aufder vereinshomepase und qushanq im
Schduka,ten. Mineilungen jegt;cher An getren ats zugegangen. ,renn ,ie an die dem Verein
bekannt gegebene Anschrift oder E-Mait-Anschrift gerichtet isr. Die Mitteitung von
Adressänderungen oder Anderung von E-Mail-Adressen isr eine Bringschütd des Mitgliedes.

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mirgtiederveßammt,rng ist unabhängig von der Anzahl der
anwesenden Mitgl;eder beschlussfühig.

5. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geieitet. Die Versammlung kann
einen anderen Versammtungsteiter wähten.

6. Die Versammlung wähh einen prorokolfiihrer für die Erste ung des protokolls der
Mitgliederversammlung.

7. AlleAbnimmlngen und Wahlen edolgen offen perHandzeichen. Wenn derAntrag auf
geheime Abstimmung gesrellt wird, entscheidet garüber die Mitgliederversammtüü. Eine
geheime Abstimmung ist durchzutiihren, wenn dies von mindestens 1/5 der erschieienen
Stimmberechtigten verlangt wird.

8. Die Entscheidungen der Mitgliederversammtutrg werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gülrigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichhejt gitt ein Anrrag als
abgelehnt. Stimm€.thaltungen werden als ungilttige Stimmen gewertet. ZurAnaÄng der
Satzung und zur Anderung des Vereinszwecks ist ejne Mehrheirvon drei Vierretn der
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

9. Über die Beschltisse der M;tgliederversammlung jst ein protokolt aufzunehmen. das vom
Prorokollfijhrer und vom Versammtungsteirer zu unterzeichnen ist.

I 0. Jede-s M itglied hal m it Vollendung des I 6. Lebensjahres in der M itgt;ederveßamm tung
ein Srinmrecht. Wählbar istjedes Mitglied mit Volendung des I S. Lebensjahres. Jed;
stimmberechrigte Mitgtied har eine Srimme. Das Stimmrecht isrnichl überaragbar.

I i. J€d€s.stimmbe.echtigte Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vordem Tag der
Mitgliederversammlung beim Vo.stand schriftlich (in Briefform oder elektronir"t 

", 
norln)

beantragen. dass wei.€re Angetegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt
uerden. Anträge auf Satzungsänderung und Anderung des Vereinizwecks siijden
Milgliedern nach Ablaufder Anrragsfrist im Rahmen der Kommunikation gemäß st3 pkr.3 zur
Verfügung zu stellen. Der Versammlungsleirer hat zu Begion der Milgtied;versammlung die

Im Übrigen haben di€ Mitgliederünd Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsanspruch
nach § 670 BGB {ür solche Aufwendungen, die ihnen durch dieTätigkeit für den Verein
entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Cebot der Sparsamkeit zu
beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerr€chtlichen
Möglichkeiten Aufuandspauschalen festsetzen.

Der Anspruch aufAufu€ndungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach
seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenfdie
Autuendungen m;t prüffühigen Belegen und Aulsteltungen nachgewiesen werden.



Tagesordnung entsprechend zu ergänzen.

§ 14 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig:

l. Entgegennahme der Berichte des Vorstands

). Lnrgegenndhme der Berichre der Kassenprüler

l. I nrlanungde. Vorsränds

4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorsrands

5. Wahl der Kassenprüfer

6. Anderung der Satzung und Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion des Vereins

7- Beschlusslässüng über Beschwerden b€i Vereinsausschtüssen oder Vereinssrrafen

8. Beschlussfassungen über eingereichte A.träg§

§ 15 DieaußerordentticheMitgliederversammlung

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordenrtiche MitgliedeNersammlung einberufen.
Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oderwenn die Einberufung
von ein Fünftel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der cründ€ vom Vorsrand
verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliedewersammlung gilt s I4 entsprechend.

§ 16 Der Vorstand

L Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens acht personen.
Über die Zahl der Vorsrandsmilgtieder enrscheidet die Mitgliederversammlung bei der
Bestellung des Vorstands. über die interne Aufgabenverteilune entscheidet dei Vorstand
in seiner Geschätuordnung, die der Mi.gtiederversammlung bekanntgegeben wjrd.

2. Der vertretungsberechtigte Vorsrand ( §26 BcB ) sind:
a. der 1. Vorsitzende,
b. der 2. Vorsit,/ende.
c. der Geschäft sliihrer,
Je 7$ei \on diesen \enreten den Verein gemeinsam.

3. Die Mitglieder des Vorstands haben in der Sirzung ie eine Stinme. Bei Stimmeneleichheit
enr,cheider die Srimme des Voßir,/enden. SilTungen werden d,rrch den Vorsir/enden
mindestens alle 2 Monate einberufen. Der Vorstand;st beschtussfühig, wenn mindestens
die Hälfte des Vorstands anwesend ist.

4. Die B€stellung der Mitglieder des Vorstands erfolst durch Waht auf der Miteliederversammluns.
Die Amr)dauer berrägr z$ei Jahre. Wredenaaht tr zutässig
Die Wahl €rfolgt einzeln. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihr€ Bereitschat zur
Wahldes Amres vorher schrifrlich erktärt haben. Scheidet ein Mitgl;ed des Vorstandes
vorzeitig aus, so kann der Vorsrand fü. die restliche Amtsze;r des Ausgeschiedenen durch
Beschluss einen Nachfolger bestimmen.

5. Der Vorstand kann Ausschüsse bilden



§ 17 Der EhreDrat

1. Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedem, die das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen:

2. Sie düden nicht gleichzeitig dem Voßtand angehören.

3. Mitglieder des Ehrenrats können auch Ehrenmitglieder und passive Mitglieder sein.'

4. Der Ehrenrat wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung für zwei Jahrc gewählt.

5. Die WiedeMahl der Mi€lieder des Ehrenrats isr zulässig.

E. .Vereinsj ugend

§ 18 VereinsjugeDd

1 . Die Jugend des Vereins ist die Gemeinschaft aller Mitglieder bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres und ist 2uständig ftir alte Jugendangetegenleiten des Vereins.

2. Die Jugend des Versins lührt und verwaltet sich selbsüindig und entscheidet ilber die
ihr durch d€n Haushalt des Vereins zufließenden Mittet.

3. Organe der Vereinsiugend sind:

. Jugendversammlung

. Jugendwart. Jugendwart ist Mitglied des Vorstands.

Das Nähere regelr die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereids beschtossen wird.
Die Jugendordnung darfden Vorgaben dieser Sarzung nicht wideßpr;hen. Im Zweifelsfalt getten die
Regelungen di€ser Satzung.

F. Sonstige Bestimmungen

§ 19 Kassenprüfer

l. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und einen Ersatzkassenprüfer, die
nicht dem Vorstand angehören diilfen. Die Amtszeit der KassenprUfer und des
Ersatzkassenprüfers entsprichtder des Vorstandes.

2. Die Wiederwahl fttr eine weitere Amrszeit ist zuutssig.

3. Die Kassenprüfer prüfen einmaljährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten.
Buchung$nrerlagen und Belegen und erstaflen der Mirgtiederversammlung darüber
einen Berichr.



§ 20 Vereinsordnungen

Der Vorstand ist ermächt;gt bei Bedarfdurch Beschluss folgende Ordnungen zu ertasseni

. Beitragsordnung

. Finanzordnung

. Ceschäfrsordnung

. Platz- und Sp;elordnung. Verhaltensordnung

Die Ordnungen sind nichr Bestandteilder Satzung.

§ 2l Haftung des Vereins

2.

t. Ehrenamtlich Tärige und Organ- oder Amrsrräger, deren Vergütung Euro 500,00 im Jabr
nicht ilbersteigt, haften für Schäden g€genitber den Mitgliedem und gegenüber dem Verein,
die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen. nur tüavorsatz und grobe
Fahrlässigkei..

Der Verein haftet gegenüber den Mitgljedem im Innenverhättüis nichr fflr fahrlässig
verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung vän
Anlagen oder Vereinse;nrichtungen oder bei Vereinsveranstaltungen erteiden, sJweit sotche
Schäden nicht durch Veßicherungen des Verejns abgedeckt sind.

§ 22 Datenschutz im Vereia

l. Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unterBeachtung dergesetzlichen Vorgaben
des Bundesdatenschutzgeserzes (BDSG) peßonenbezogene Daien tibir persOnliche uid
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermiretaund verändert.

2. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht aut
a) Auskunft überdie zu seiner Person gespei€herten Daten.
b) 

^Berichtigung 
überdie zu seiner person gespeicherten Daten wenn sie unrichtig sind.

c) Sperung derzu seiner person gespeicherten Daten, wenn sich bei behauptere; Fehtern
weder deren Richrigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt.

d) Löschung derzu seiner pelson gespeicherten Daten, wenn.lie Speicherung
un./ulässig war.

3. Den Organen des Vereins, auen Mitarbeit€m odersonst für den Verein Tärigen ist es untersagl
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als demjeweiligen Aufgaben;rfü[ung gehörenden
Zweck zu verarbeiten. bekannt zu geben, Dritren zugtinglich zu mache; oder son"t r-r 

-nutr"n

Diese Pflicht besieht auch über das Ausscheiden deroben ge.annten personen aus dem Verei0 hinaus.

4. Für Veröffentlichungen des Vereins, z.B. Fotos, Spietberichte, pressemitteilungen,
Vereinszeitschriften,Inte.nerseite etc. treren die Vereinsmitgtieder Ihre Veröff;nttichkeirsrechrc
an den Verein ab. Dies kann von jedem Mitglied einzeln und schriftlichjederzeit widenufen werden.

G. Schlassbestimmungen

§ 23 Auflösung

i- Die Auflösung des Vereins kann nur jn einerzu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversanmlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins isr eine Mehrheit



von drei Viertel der abgegeb€nen gültigen Stimmen erfordedich.

2. Sofem die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im Fall der Auflösung zwei
gewählte Vorst ndsmitglieder als Liquidaloren des Vercins bestellt.

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
füllt das nach Beendi$mg der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen m die Stadt
Isselburg, die es ausschließlich und unmittelbar filr gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

4. Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein Stllt das Vermögen nach Vereinsauflösung
an den neu entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden Verein, der es
ausschließlich und unmittelbar für gemeinniltzige Zwecke zu verwenden hat.

§ 24 Gültigkeit dieser Safzung

1. Diese Satzung wurde durch die Mitglied€rversanmlung arn 19.04.2015
beschlossen.

2. Diese Satzung tritt mit Eiotragung in äas Vereinsregister in Kraft.

2. Alle bisherigen Satzungefl treten zu dies€m Zeitplnkt damit außer Kraft.

Isselburg, den 19.04.2015


